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Beschlussvorlage 
 
 Vorlagen-Nr.: BV/045/2019-2024 
 Status: öffentlich 

Gremium: Stadtrat 
Sitzungstag: 03.12.2019 
TOP-Nr.: 7 

 
 
 
 

 

eingereicht durch:  
 

Bürgermeister 

 
 

Betreff:  
 

Entscheidung über die Wahleinsprüche und über die Gültigkeit der 
Ergänzungswahl für den Ortschaftsrat Schlagenthin 

 
 

Beschluss:  
 

Der Stadtrat trifft auf der Grundlage des § 51 und § 52 KWG LSA folgende 
Wahlprüfungsentscheidung: 
Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor. 
Die Wahl ist gültig.  
 

 
 

Begründung:  
 

Bei der Kommunalwahl am 26.05.2019 konnten in der Ortschaft Schlagenthin nur 
drei von sechs Sitzen im Ortschaftsrat besetzt werden. 
Da lt. Hauptsatzung der EHG Stadt Jerichow i.V.m. § 42 Abs. 5 KVG LSA 
(Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt) mindestens 4 Sitze besetzt 
sein müssen, musste am 10.11.2019 eine Ergänzungswahl erfolgen. 
Die drei nicht besetzten Sitze konnten mit dieser Ergänzungswahl besetzt werden. 
Da in der Zwei-Wochen-Frist (§ 50 Abs. 2 KWG LSA) seit Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses im Amtsblatt LK JL vom 18.11.2019 keine Wahleinsprüche 
erhoben wurden, kann die Gültigkeit der Wahl festgestellt werden.  
 

 

Abstimmungsergebnis:     □ beschlossen       □ abgelehnt 

 Ja  Nein  Enth  

 Bef (§33 KVG LSA) 

 
 
Anlagen: 
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